
PEPUtiLIV öSTEHF:EICH 
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GZ: Jv 250 - 2/93 
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An die OberstaatS8.n~a1tschaft Unz , 
Obei-stBatsalwlal tschaft " n, ,! ':","" Uhr Elnge\. arn t.. l:. ,',', "~---' 

--' , Akt ?-fft"h. mit _____ .Bellagen--' 
Stelluriqnahme 

~:etrifit GItSS:ZEN,I,-WU~~'-Z,.......... t1 - ,...~/ ...... · ...... · ...... · .... · ........ ·,..Jc 19 
Datum: 3. AUe. 1993 ............ . 

, 's., 4ug 1993 Q ~ 
Verteilt ............ ~ ............. ,: ............. ; ........ t.S ' 

~ ~~~.~.~ 

Es wi rd zu ei nze I nen Stell en des Enh'Jurfe!:" \.oJiE' fetl gt, 

Stellung qenc<mmen: 

Die Einschränkunq auf die !,Jiedergabe taj~.?l='chl ichen Ges<;heher)s 

erscheint zu eng, da damit gestellte Atelieraufnahmen nicht 

erfaßt werden, was zunächst große Beweisschwieriqkeiten zur Folge 

haben wird (Schutzbehauptunq: lies handelt sich nur um eine 

gestell te Aufn:3hme"). DC'tmi t ~'IL1i-de dei- angestJ-ebte Schutzzweck 

(Schutz der unmündiqen Opfer) vereitelt. Tatsächlich sollte 

fi,kti ve 
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Üai'"stellunq vori T:::<th,:;.ndlllnqen nach §§ 206 _. i!08 Stl3B untE,...-bl.lnde'n 

werden, wenn deren Tendenz verharmloeend oder gar beifällig ist. 

ln=,cd:·c~ ... n I:?rscheint der · .. ·'Eue Schutzz~\leck nicht ~'Jf.-?iti-eichend genug. 

Ähnliches gilt: fCu- diE' 

Gesetzesstelle. Auch hier, ergeben sich Beweisschwierigkeiten 

",'ers:.chiedenster i".:irt. Die "'1ei-bende Dc3cstellung f'iktivet- se>:uE'ller 

Gewalt erscheint jedoch ebenfalls sozialschädlich. Insofern ist 

der dem neuen Gesetz innewohnende Zweck des 

nicht ganz ausreichend, was 1m übrigen auch die Erläuterungen 

ein;-,;,umen, ~'~Fnn sie die Frei~-'Jilligkeit: der l"1it~\!irkung 

Darsteller für unerheblich erachten. 

Die BestimfIH_mg stell t - Irliedei-um im Sinne des Dc3rstellerschutzes 

auf tatsächliche, sexualbezogene Quälerei und 

l'1i(3.handlung von Tieren ab. Zum einen genügt \f~ohl eine erh~Q .. LLche 

Mißhandlung im Sinne des § 1 Z 3, zum anderen werden in diesem 

Fc3lle die Beweisschwierigkeiten noch mehr ins Gewicht fallen, dc3 

für die Tatsächlichkeit des Geschehens die Darsteller zum Teil 

c3ls Zeugen ausfallen. Die Sozialschädlichkeit der Verbreitung von 

fiktiven Darstellungen dieser Art, aber auch etwa von Filmen"die 

l-ec31 c3u'f den betonten Lustge\.'Iinn der betei 1 igteri Nenschen und 

Tiere abstellen, wobei die darQestellten Handlungen für letztere 

Heder OU21ei-ei noch liißhandlunqen bedel1te' .... , scdlte sie!", nicht (zu 

enq) daran orientieren, ob die darQestellten Szenen unter Strafe 

24/SN-311/ME XVIII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original)2 von 5

www.parlament.gv.at



- 3 -

gestellt sind. Der Gedanke des Tierschutzes im modernen Sinn läßt 

s:.ichec· nicht zu~ ihre Beziehung zu den ihne'n auf 

Grund ihrer überleqenheit ausgelieferten und daher 

Ausbeutung der Kreatur~ 

Menschenwürde bedeutet, 

ausgeht. 

sondern auch 

die 

Gesellschaftlich ist es di:<her 

§ 2 des EntwUl-fes. 

I .... ich t 'nur-

eine Beeinträchtigung 

Idee d~?s Tiel-schutzes 

nicht die 

auf derart 

eingeengte Darstellungen zu beschränken~ zumal Beweisprobleme die 

Anwendbarkeit selbst diEser einschränkenden Bestimmungen in Frage 

stellen. 

L·Jenn die bisherigen PCIj-nographiebestimmungen vor edlem den. Schutz 

von Personen unter 16 Jahren zum Ziel hatten, so sollte dieser 

Schutzgeda .... ü~e i1\..1l1 nicht i:<uf Unmünd i ge zud':'ckc,.It-2nommen. vlel-den. Da{i 

junge Menschen heute \oft} früher reif \.'Jerden, kann 'nicht 

Auch ist negative Einfluß der 

beschriebenen Darstellungen auf Pubertierende zwischen 14 und 16 

Jahren nicht grundsätzlich zu ver-nei nen und sollte di:<her nicht 

durch riskante Einschränkungen heraufbeschworen werden. 

Hier sollten 1m Sinne Ausfüh .. -ungen zu § 1 2 4 

pornographische Darstellunqen mIt Tieren nicht ausgenommen sein. 
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Es muß daher davon 

ausgegangen werden, daß hier ebenso im Falle die Notwendigkeit 

pi nF.!·I- Hehand lul"Ig oder Bei-atung \fernei nt ~··Jil·~d. - untel- den VOl-2HJS--

setzungen der 1 bzw. 2 die Zur~cklegung ohne diese 

el-·fo I gen hat. die StE·llung·nahmen 

psycho 1 e,C! ischen Beratungseinrichtungen kaum ausführlicher 

ausfallen dürften als. die (negativen) Stellungnahmen der 

Gesundheitsämter zu § 17 5GG, erscheint es fraglich, 

Regulativ der letzten beiden Halbsätze von § 5 Abs. 

Praxis greifen wird. keine Sachverständigen-, 

sondern eine Rechtsfrage bei der Abwägung zu l~sen sein, aber es 

scheint doch zweifelhaft, wie der 3tH-l_st eine Pel-sc.nlichkeit 

E·rkennen und einschätzen kann, del- es im Grunde ledigl ich darum 

Z:_J tun ist, Unlllündige DdE~I- labile Jugendliche dur-eh tatbildliches 

Verhalten nach §§ 2, 4 zu verderben. 

:f !:!.. ...... \L .... g.~ . .:_. 

Die Bestimmung ist § 21 SGG nachgebildet. Auf die gro(sen 

SchHieriqkeiten der Praxis bei Anwendung jener Gesetzesstelle muß 

daher verwiesen werden. 

zu treffende Annahme \·)i ·I-d 

erhebliche pr~ktlsche Schwieriqkeiten bereiten (in dubio ... ), 
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die die Anwendbarkeit des § 3 1n Frage stellen. 

Abschließend sei bemerkt, daß die Ausf0hrungen zu § 1 Z 4 

in erheblichem Maße aus dem bevorstehenden Wegfall des § 220 StGB 

zu verstehen sind. Dies gilt die b:i.5,her als "harte 

Pornographie" ei'ngf:.>stufterl (ernstlichen) gleichgeschlechtlichen 

Entfällt § 220 StGB~ wird die Aufnahme einer Bestimmung zu~ 

Schutz gegen DaTstelll.mqe'n mi t Um i !;:,s i Oni::li-:i, so,che ... - " 

Tendenz in dem Entwurf unumgänglich sein, da solche durch die 

Fc;ss:,unq des § 1. z ~=j jücht j'estlos hintanqehalten ~"erden. '~uf § 

209 StGB t/~ird "Strafbai-kei t des da'rgestell ten 

als Arqument für die 

Ausweitung des geschützten Personenkreises über Unmündige hinaus 

ge 1 ten dCii·f. 

Der Leitende staatsanwalt: 

~,J~ 
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